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Die
Kostgeldfrage

Senioren wünschen sich vor allem gute Gesund-
heit und ein regelmässiges Einkommen, welches
die Fortführung des gewohnten Lebensstan-
dards gewährleistet. Ein finanzielles Polster im
Rücken gibt dazu noch vermehrte Sicherheit.
Gute Gesundheit bedeutet (mit dem Einkorn-
men) Unabhängigkeit, am besten in der eigenen
Wohnung, wo jedermann so lange als nur mög-
lieh bleiben möchte. Leider ist es nicht allzu
vielen Betagten vergönnt, bis zum Tode in die-
ser Unabhängigkeit zu leben. Es stellt sich dann
die Frage, wohin man im Falle einer Pflegebe-
dürftigkeit gehen soll. Das Naheliegendste wäre
für Eltern beziehungsweise Elternteile, zu
einem der Kinder zu ziehen. Ehrlicherweise
wird jeder Senior zugeben müssen, dass er lie-

ber von einem eigenen Kind betreut würde, lie-
ber im eigenen Bett sterben möchte als im
Pflegeheim, im Spital. Das lässt sich allerdings
nicht immer verwirklichen.

Muss man Kostgeld bezahlen?

Ich meine, dass dort, wo sich ein Kind bereit-
findet, einem kranken Vater, einer pflegebe-
dürftigen Mutter Heim, Nahrung und Betreu-
ung zu geben, dieses Kind auch Anrecht auf
eine angemessene Entschädigung haben sollte.
Gehen Sie darin nicht mit mir einig? Gehören
Sie zu denen, die da finden, es sei natürliche
Pflicht und Schuldigkeit eines Kindes, den
kranken Eltern selbstverständlich umsonst bei-
zustehen?
Diese Meinung konnte man vertreten, als es

noch keine AHV-Renten, keine Pensionskassen
gab — da waren die Kinder die Altersversor-
gung.

Es ist nicht mehr wie früher

Heute liegen die Dinge anders. Sie kennen mei-
nen Lieblingsausspruch: «Renten sind für den
Lebensunterhalt bestimmt, nicht für die Er-
ben!» Deshalb vertrete ich unter allen Umstän-
den die Ansicht, dass ein Kind, welches Vater
oder Mutter bei sich beherbergt, in jedem Fall
ein angemessenes Kostgeld ausbezahlt erhalten
soll. Keine Versprechungen für «später», kein
mündliches Ermahnen, «man solle dann später
einmal dem Marti öppis geben», kein Markten,
kein Geizen, kein Drücken ums Bezahlen, son-
dem eine feste Abmachung, wieviel man als

Haushaltungsbeitrag bezahlen will. Der nach-
folgende Brief zeigt recht deutlich, wie Alters-
geiz, krankhafte Veränderungen und eine abso-
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lut falsche Einstellung des Betagten zu ernst-
haften Schwierigkeiten führen können.

Kostgeldprobleme

«Darf ich mit einem Problem zu Ihnen kom-
men, welches für die zwischenmenschlichen Be-
Ziehungen von grosser Bedeutung ist? Meine
Mutter, bald 90 Jahre alt, leidet an diversen ge-
sundheitlichen Störungen. Sie ist seit drei Wo-
chen nicht mehr in der Lage, allein zu leben.
Ich habe sie zu mir genommen und pflege sie

unter ärztlicher Anleitung. Ich bin verwitwet,
meine Kinder sind ausgeflogen. Meine drei an-
dern Geschwister haben alle erklärt, sie hätten
keinen Platz bzw. keine Zeit für die Mutter.
Diese wollte übrigens unbedingt nur zu mir
kommen (Altersheim komme nicht in Frage).
Nun das Problem: Meine Mutter hat eine
Rente von Fr. 670.— und ein Vermögen von
gegen Fr. 100 000.—. Sie hat Arteriosklerose,
Durchblutungsstörungen, allgemeine Alters-
schwäche mit ausgeprägtem Altersstarrsinn,
verbunden mit Wehleidigkeit. Betonen möchte
ich, dass ich diese Aufgabe der Mutter gegen-
über gerne erfülle, wenn jetzt kommt die
andere Frage: Da meine Geschwister auswärts
wohnen, kann keines bei der Pflege und Be-

treuung helfen. Sie kommen höchstens auf Be-
such, wobei ich dann noch Essen auftragen
darf!
Meine Frage: Wieviel kann ich von meiner
Mutter für meine Pflege verlangen? Als sie

kam, hat sie mir Fr. 100.— gegeben. Und als

ich gestern — nach drei Wochen — eine An-
deutung machte, meinte sie ganz erstaunt:
«Hast du die Fr. 100.— schon aufgebraucht?»
Es liegt mir viel daran, meinen Geschwistern

eine neutrale Stellungnahme vorlegen zu kön-
nen.»

Altersgeiz ist eine schlimme Krankheit!

Diese Mutter geht, wie so viele andere, davon
aus, dass ihr Kind allerhöchstem die Auslagen
für Nahrung von ihr verlangen darf. Altersgeiz,
mangelndes Empfinden für die Realitäten und
die Krankheit haben eine falsche Einstellung
verursacht. Statt dass sich die Mutter (und auch
die Geschwister) ausrechnen, wie teuer der
Aufenthalt in einem Pflegeheim käme (man
kann sich danach erkundigen), will man ausge-
rechnet bei demjenigen Kind sparen, welches
einem Heim, Nahrung und Pflege bietet.

Verdient man am Kostgeld?

Ein Gespräch mit einem Steuerbeamten hat er-
geben, dass man bei einem Kostgeld im Betrag
von Fr. 500.— bis Fr. 600.— nicht von einem
Gewinn reden kann. Dieser Betrag deckt knapp
die tatsächlichen Selbstkosten. Im vorliegnden
Fall sollte nun neben einem rechten Kostgeld
die Betreuerin, also die Tochter, welche ja tags-
über (und nachts!) zur Mutter schaut, zusätz-
lieh ein Pflegegeld erhalten. Bei gänzlicher Hilf-
losigkeit hätte die Mutter eine Hilflosenentschä-
digung zugut, die aber erst nach einem Jahr
ausgewiesener Hilflosigkeit einsetzt.

Arbeitsaufwendungen ausrechnen!

Jede Hausfrau, welche Senioren betreut, sollte
eine Zeitlang aufschreiben, wie viele Arbeits-
stunden im Durchschnitt für die Pflege und Be-
treuung aufgewendet werden. Rechnet man bei-
spielsweise nur 1—3 Stunden pro Tag, würde
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Sie fragen—
wir anfivorfen

dies zu einem üblichen «Altersbetreuerinnen-
lohn» von Fr. 9.— einen Betrag von monatlich
Fr. 270.— bis gegen Fr. 810.— ergeben. Sie
können den Ansatz ruhig auf nur Fr. 5.— pro
Stunde herunterschrauben — einen halben
Putzfrauenstundenlohn also —, so ergibt dies
immer noch ein Pflegegeld von Fr. 150.— bis
Fr. 450.— als Anerkennung für die viele Ar-
beit, für die Belastung, die Umtriebe und —
Nebenkosten (Besuche, Autofahrten usw.),
welche eine Tochter erbringt. Da die im Brief
erwähnte Mutter ein ansehnliches Vermögen
hat, kann die Tochter mit ruhigem Gewissen
die Rente als Kostgeldbasis in Empfang neh-
men und dazu mindestens die Zinsen des Ver-
mögens als Entschädigung für ihre Arbeit gel-
tendmachen. Fr. 300.— im Monat sollten das

Minimum sein. Vermögen ist — ich wiederhole
es — für die alten und kranken Tage vorrangig
bestimmt, nicht um jene Erben, welche nichts
für den Elternteil getan haben, noch zusätzlich
zu begünstigen. Uebrigens: Erbschaftssteuern
bezahlt man dann auch weniger!
Zum Schluss möchte ich allen Leuten, welche
einen Elternteil bei sich aufnehmen, raten, sich
über die Preise der umliegenden Alters- und
Pflegeheime zu orientieren. Beachten Sie je-
doch, welche zusätzlichen Kosten zum Grund-
tarif hinzukommen. Meine Erkundigungen
haben ergeben, dass man in preisgünstigsten
Heimen pro Tag mit etwa Fr. 40.— rechnen
muss, plus eben die zusätzlichen Kosten, je
nach Pflegefall. Pflegeheime verlangen jedoch
Tagesansätze von Fr. 50.— bis Fr. 80.— (und
mehr!). Dass dabei das Einkommen und das

Vermögen des Betagten eine Rolle spielen, ist
selbstverständlich.

Bis zum nächsten Mal Ihre
Truäy Frösch-.Suter

Yerqr^en in

SAVOGNIN
7 Tage Spiel, Spass und Unterhaltung.
Halbpension Hochsaison Fr. 290.—.
Verlangen Sie unverbindlich Unterlagen:

Danilo Hotel Telefon
7451 Savognin 081 74 14 66

AHV-fnfomiaffofi

Pensionierung vor dem AHV-Alter

Meine Firma will mich und mehrere Kollegen
vorzeitig pensionieren; ich würde vom voll-
endeten 60. Altersjahr an von der Pensions-
kasse 2050 Franken pro Monat erhalten (ca.
24 600 Franken im Jahr). Besteht eine Möglich-
keit, auch die AHV-Rente früher zu bekom-
men, evtl. mit einem entsprechenden Abzug?

O. S., Dietikon

0 D/e Mög//chke/f t/ei vorzeitigen Bezugs t/er
A7/F-Z?ente besteht heure nicht. Dt« Prob/em
w/rä /m Rühmen t/er 70. AZZF-Rev/s/on stu-
t/Zerr, t/och hegen b/s heute noch keine Lösungs-
vorschlüge vor. So/he /hre Pensionierung aus
gesunähe/t/i'chen Grünt/en er/o/gen, wäre zu
prü/en, ob n/cht e/ne /nvahä/tät /m S/nne t/es
/K-Gesetzes voW/egt; t/ann hätten 57e nämh'ch
Anrecht au/ m/näestens e/ne ha/be 7F-Renfe.
Sprechen 5/e t/arüber e/nmaZ m/t /hrem Arzt.

^ Der — von v/e/en Fers/cherten gewünschte
— vorze/f/ge Bezug würäe aber au/ /et/en Fa//
e/ne wesenthche Kürzung t/er Rente zur Fo/ge
haben. Dr. Peter R/nswanger, e/ner äer besten
Kenner äer A7ZF, M/tg//eä äes D/rekt/onsaus-
schusses von Pro Senectute unä äer e/ägenös-
s/schen A77F-Komm/ss/on, hat tm «Brüchen-
bauer» vom 7. Februar 7950 ä/e Me/nung ver-
treten, be/ e/nem Rentenbezug schon ab äem
60. A/ters/ahr müsste äer Fers/cherte e/ne Kür-
zung von 40—50 Prozent der Rente bis an sein
Lebensende /n Kau/ nehmen.

^ So/ange äas «F/ex/b/e Rentena/ter» be/ äer
A77F noch n/cht verw/rkZ/cht /st, haben ä/e von
/hrer Pens/onskasse /rühze/f/g Pens/on/erten b/s

zum 65. (Frauen: 62.) A/ters/ahr we/ter Be/-
träge an ä/e A77F//F/FO zu zah/en.

0 A/s Bemessungsgrunä/age /ür ä/e Be/träge
von Nicht-Frwerbstät/gen ä/ent äeren Fermö-
gen zuzüghch äes m/t 50 verv/e//achten Renten-
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